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TOPKLASSIK 
Deckungsübersicht Kasko 
 
Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperr-
ten Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind, soweit die 
allgemeine Betriebserlaubnis durch den Ein- oder Ausbau nicht 
erlischt oder gesetzliche Bestimmungen dem Ein- oder Ausbau 
nicht entgegen stehen. Versichert ist auch Zubehör, das aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen mitgeführt werden muss und diesen 
entspricht, sowie Zubehör, das der Pannenhilfe oder ausschließlich 
der Unfallaufnahme dient, gegen Beschädigung, Zerstörung und 
Verlust durch: 

Vollkasko Teilkasko 

Blitzschlag, Felssturz, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Hagel, 
Hochwasser, Sturm, Überschwemmungen, Schmorschäden an   
der Verkabelung, Brand, Explosion 

mit SB mit SB 

Kollision mit Tieren aller Art mit SB mit SB 

Dachlawinen, Eiszapfen und andere Eisgebilde mit SB mit SB 

Tierbisse an der Verkabelung (keine Folgeschäden) mit SB mit SB 

Bruchschäden an allen Glasteilen sowie der gesamten Kunststoff-
verglasung mit SB mit SB 

Diebstahl, Raub, unbefugter Gebrauch durch betriebsfremde Per-
sonen, Veruntreuung oder Unterschlagung mit SB mit SB 

Kollision des geparkten o. haltenden Fahrzeuges mit einem unbe-
kannten Fahrzeug - "Parkschaden" mit SB mit SB 

Mut- und böswillige Handlungen betriebsfremder Personen   -    
„Vandalismus“ 

mit SB mit SB 

Transportmittelunfall mit SB mit SB 

Unfälle mit SB nicht versichert 

Gegenstände des persönlichen Bedarfs - ausgenommen Geld, 
Kostbarkeiten, Wertpapiere und Dokumente aller Art - durch Ein-
bruchdiebstahl bis € 800,--. Unter persönlichem Bedarf sind auch 
Gegenstände für berufliche Zwecke zu verstehen.  

Keinesfalls versichert sind Mobiltelefone, Kleincomputer wie Lap-
top, Notebook, Handheld etc, mobile Navigationsgeräte, Fax- und 
Kopiergeräte sowie deren Zubehör unabhängig von privater oder 
beruflicher Nutzung. 

mit SB mit SB 

 
 
Reifenschäden: 
Eine Beschädigung oder Zerstörung der Reifen wird nur ersetzt, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, 
das gleichzeitig auch andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden an dem 
Fahrzeug verursacht hat. 


